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Änderungsverzeichnis  

Stand Änderungen 

01.11.2017 Entgelte Zusatzleistungen Messstellenbetrieb mME und iMS gemäß MsbG 

21.01.2019 Anpassung der Preise für Zusatzleistungen sowie Layoutanpassung und 
redaktionelle Änderungen. 

01.04.2019 Senkung Mahnkosten 

01.07.2020 Senkung Umsatzsteuer 

01.01.2021 Anpassung Umsatzsteuer 

01.01.2023 Erweiterung der Zusatzleistungen, Preisanpassungen, redaktionelle Änderungen 

27.10.2023 Layoutänderungen, redaktionelle Änderungen und Anpassungen der Entgelte 
aufgrund neuer rechtlicher Rahmenbedingungen 

17.03.2025 Anpassung der Preise und Leistungen 

31.10.2025 Anpassung der Preise 
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Entgelte Standardleistungen Messstellenbetrieb mME und iMS gemäß MsbG 

Preise für intelligente Messsysteme (iMS) 1 Preis [Euro je 
Jahr] 3 

iMS für Letztverbraucher an Zählpunkten  
mit einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch2 von: netto brutto 4 

über 100.000 kWh 271,41 322,98 
über 50.000 bis einschließlich 100.000 kWh 117,65 140,00 
über 20.000 bis einschließlich 50.000 kWh 92,44 110,00 
über 10.000 bis einschließlich 20.000 kWh 42,02 50,00 
über 6.000 bis einschließlich 10.000 kWh 33,61 40,00 
bis einschließlich 6.000 kWh 5 25,21 30,00 
Messstellen, an denen eine Vereinbarung gemäß § 14 a des 
Energiewirtschaftsgesetzes besteht 42,02 50,00 

 

Preise für intelligente Messsysteme (iMS) 1 Preis [Euro je 
Jahr] 3 

iMS für Anlagenbetreiber an Zählpunkten  
mit einer installierten Leistung von: netto brutto 4 

größer 100 kW 271,41 322,98 
über 25 bis einschließlich 100 kW 117,65 140,00 
über 15 bis einschließlich 25 kW 92,44 110,00 
über 7 bis einschließlich 15 kW 42,02 50,00 
bis einschließlich 7 kW 5 25,21 30,00 

 

Preis für Steuerungseinrichtungen Preis [Euro je 
Jahr] 3 

 netto brutto 4 
Steuerungseinrichtung am Netzanschlusspunkt 42,02 50,00 

 

Preise für moderne Messeinrichtungen (mME) 1 Preis [Euro je 
Jahr] 3 

 netto brutto 4 
mME für Letztverbraucher 21,01 25,00 
mME für Anlagenbetreiber (Einspeiser) 21,01 25,00 

 

1) Technische Verfügbarkeit u.a. gemäß rechtlicher Vorgaben im Messstellenbetriebsgesetz 
vorausgesetzt. Das Entgelt wird „je Messlokation“ und somit je Stromzähler erhoben. Bei der 
Messung von Strombezug und Stromeinspeisung über einen Zweirichtungszähler wird das 
jährliche Entgelt somit nur für einen der beiden Anwendungsfälle erhoben. Beispiel: Ein Haushalt 
betreibt eine Erzeugungsanlage mit 7,5 Kilowatt elektrischer Leistung und verbraucht 
durchschnittlich jährlich 1.000 Kilowattstunden. Das jährliche Entgelt für den Betrieb eines 
intelligenten Messsystems (Zweirichtungszähler) beträgt dann 50,00 Euro brutto. 

2) Zur Bemessung des Jahresstromverbrauchs an einem Zählpunkt ist der Durchschnittswert der 
jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte maßgeblich. Solange noch keine drei 
Jahreswerte vorliegen, erfolgt eine Zuordnung zur Verbrauchsgruppe entsprechend der 
Jahresverbrauchsprognose des Netzbetreibers. 
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3) Die Abrechnung erfolgt tagesscharf. Die Tagespreise werden bezogen auf 365 Tage (abweichend 
in Schaltjahren auf 366 Tage) berechnet. Die Eurobeträge für die jeweiligen Tagespreise werden 
auf 8 Nachkommastellen gerundet. 

4) Inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 %. 
5) Optionaler Einbau durch gMSB möglich. 

Verzugskosten / Mahnkosten  

Für jede Mahnung fälliger Rechnungsbeträge oder Abschlagszahlungen berechnet EWE NETZ 
pauschale Kosten in Höhe von 2,00 Euro (unterliegt nicht der Umsatzsteuer). 


	Entgelte Standardleistungen Messstellenbetrieb Strom
	moderne Messeinrichtungen (mME) und intelligente Messsysteme (iMS) gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
	Änderungsverzeichnis
	Entgelte Standardleistungen Messstellenbetrieb mME und iMS gemäß MsbG
	Verzugskosten / Mahnkosten


